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Diplomprüfungsordnung der HOCHSCHULE BREMERHAVEN für den Studiengang Transportwesen/Logistik       Stand 990603 


Diplomprüfungsordnung

der Hochschule Bremerhaven

für den

Studiengang Transportwesen/Logistik

Der Senator für Bildung und Wissenschaft hat am 21.März 1996 nach § 110 Abs.2 Nr. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1988 (Brem.GBl. 1989 S. 25‑‑221‑a‑1), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. März 1994 (Brem.GBl. S. 107) geändert worden ist, die Diplomprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Transportwesen/Logistik vom 7. November 1995 in der nachstehenden Fassung genehmigt.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen, die Funktionsbezeichnungen wie Studierende, Kandidaten, Prüfer, Beisitzer usw. jeweils in der weiblichen und in der männlichen Form aufzuführen; es versteht sich von selbst, daß alle Funktionsbezeichnungen an der Hochschule sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Form verwendet werden können. 

Teil 1

Allgemeines

§
1

Zweck der Prüfungen

(1)
Die Diplom-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des Studiums im Studiengang Transportwesen/Logistik.

(2)
Durch die während des Grundstudiums studienbegleitend abzulegende 
Diplom-Vorprüfung soll festgestellt werden, ob für das Hauptstudium ein hinreichendes Verständnis für systematische Zusammenhänge sowie fachspezifische, praxisorientierte Methoden und Techniken erworben wurden.

(3)
Durch die Diplom-Prüfung soll festgestellt werden, ob insbesondere im Hauptstudium die Fähigkeit zu wissenschaftlich begründeter, selbständiger, problemorientierter und fächerübergreifender Arbeit und die dafür erforderlichen Fachkenntnisse erworben wurden und ob die fachspezifischen Methoden beherrscht werden.

§
2

Diplomgrad

Die Hochschule Bremerhaven verleiht nach bestandener Diplom-Prüfung den Hochschulgrad 

„Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)“ oder  „Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)“.

§
3

Studienzeit und Aufbau des Studiums, Prüfungsfristen

(1)
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplom-Prüfung acht Semester (Regelstudienzeit). Das Studium besteht aus sechs Theoriesemestern, einem Praxissemester von mindestens 100 Arbeitstagen, das von der Hochschule begleitet und betreut wird und einem Prüfungssemester.




(2)
Das Studium gliedert sich in


1.
ein dreisemestriges Grundstudium, das mit der Feststellung des Bestehens der Diplomvorprüfung abschließt,


2.
ein fünfsemestriges Hauptstudium, das mit der Diplomprüfung abschließt.

(3)
Für das Hauptstudium ist vom Studierenden gemäß § 12 Abs. 2 und 3 einer der folgenden Schwerpunkte zu wählen:



I.

Logistik der Verkehrs- und Dienstleistungsbetriebe
(LVD)



II.

Logistik der Industrie- und Handelsbetriebe


(LIH)

(4)
Die Prüfungstermine sind durch den Prüfungsausschuß festzulegen und anzukündigen. Der Prüfungsausschuß hat alle Termine so zu organisieren, daß die Diplomprüfung mit dem Ende des achten Semesters abgeschlossen werden kann.

(5)
Der Prüfungsausschuß erteilt Studierenden, deren Studienzeit die Regelstudienzeit überschreitet, Auflagen hinsichtlich des Weiterstudiums. 

§
4

Allgemeine Verfahrensvorschriften Rechte und Pflichten der Beteiligten

(1)
Nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten für das Prüfungsverfahren die §§ 4 bis 13, 20 bis 27, 29 bis 38, 40 bis 52, 79, 80 und 96 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

(2)
Für das Zulassungsverfahren zur Prüfung gilt das Bremische Verwaltungsverfahrensgesetz ohne Einschränkung.

§
5

Prüfungsausschuß

(1)
Zur Durchführung der Prüfungen wird vom Fachbereichsrat ein Prüfungsausschuß gebildet. Er entscheidet über das Bestehen der Prüfungen und stellt die Gesamtnote fest. Er ist für die Organisation der Prüfungen und für weitere Aufgaben nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung zuständig.

(2)
Der Prüfungsausschuß besteht nach dem Bremischen Hochschulgesetz aus:



1.

dem Sprecher des Fachbereichs, dem der Studiengang Transportwesen/Logistik zugeordnet ist, als 




Vorsitzenden,



2.

zwei Professoren des Studiengangs Transportwesen/Logistik, von denen einer zugleich stellvertretender 



Vorsitzender ist, 



3.

zwei Studierenden des Studiengangs, die bei Beschlüssen über materielle Prüfungsentscheidungen im 



Einzelfall nur beratende Stimme haben und 



4.

einem Vertreter der mit Prüfungsangelegenheiten befaßten Verwaltungseinheit der Hochschule mit be



ratender Stimme.


Für jedes der unter den Nummern 2 und 3 genannte Mitglied ist ein Vertreter zu wählen. Die unter Nummer 2 genannten Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertreter werden für die Dauer von zwei Jahren, die unter Nummer 3 genannten Mitglieder und deren Vertreter werden für die Dauer von einem Jahr vom Fachbereichsrat durch die Vertreter der jeweiligen Gruppe gewählt. Die stimmberechtigten Mitglieder des Prüfungsausschusses wählen eines der Mitglieder nach Nummer 2 zum stellvertretenden Vorsitzenden. Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen.




(3)
Scheidet ein Mitglied des Prüfungsausschusses aus seinem  Hauptamt, aus dem Studiengang oder aus der Studentenschaft der Hochschule aus, endet auch seine Zugehörigkeit zum Prüfungsausschuß. Für ausscheidende Mitglieder und Stellvertreter nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 sind unverzüglich Nachfolger zu wählen.

(4)
Der stellvertretende Vorsitzende des Prüfungsausschusses führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses. Er wird hierbei von der Verwaltung der Hochschule unterstützt. Die administrative Durchführung obliegt dem Prüfungsamt.

(5)
Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens vier Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und ein Student anwesend sind. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme seines Stellvertreters. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Beschlußunfähigkeit wird der Prüfungsausschuß erneut zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen. Er ist dann bei Anwesenheit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig, wenn darauf in der vorangehenden schriftlichen Einberufung hingewiesen worden ist. Stellt der Vorsitzende fest, daß eine Angelegenheit, in welcher der Prüfungsausschuß nicht beschlossen hat, keinen Aufschub duldet, so entscheidet er im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden. Der Prüfungsausschuß muß in seiner nächsten Sitzung über die Entscheidung unterrichtet werden. Es soll sichergestellt werden, daß die Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht durch hochschulinterne Termine an der Teilnahme gehindert sind.

(6)
Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind Protokolle zu fertigen. Jedes Protokoll muß Angaben enthalten über den Ort und den Tag der Sitzung, die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Ausschußmitglieder, den behandelten Sachverhalt, die gestellten Anträge und die gefaßten Beschlüsse. Die Protokolle sind vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die Verhandlungen des Prüfungsausschusses sind hochschulöffentlich, soweit nicht Einzelfälle zur Entscheidung anstehen.

(7)
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen sowie der Beratung und der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse beizuwohnen.

§
6

Prüfungsleistungen


Prüfungsleistungen werden


1.
während des Studiums in Form von studienbegleitenden Leistungskontrollen nach § 62 Abs. 5 Bremischen 


Hochschulgesetzes und


2.
im Rahmen der Diplomprüfung erbracht.

§
7

Leistungsnachweise, Wiederholbarkeit von studienbegleitenden Leistungsnachweisen

(1)
Für studienbegleitende Leistungskontrollen werden benotete Leistungsnachweise erteilt. Anzahl und Art der einem Leistungsnachweis zugeordneten Leistungskontrollen sind in Anhang 1 festgelegt. In den interdisziplinären Fallstudien (P), bei praktischen Versuchen (V) sowie für das Praxissemester wird nur die erfolgreiche Teilnahme bestätigt.

(2)
Studienbegleitende Leistungskontrollen sind in die einzelnen Lehrveranstaltungen zu integrieren. Die studienbegleitenden Leistungskontrollen dienen als Nachweis, daß die in den jeweiligen Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben wurden.




(3)
Formen der studienbegleitenden Leistungskontrollen sind:


1.
Hausarbeit (H)


Mit der Hausarbeit sollen durch eine schriftliche Auseinandersetzung mit einem Thema, das im Zusammenhang mit der Lehrveranstaltung steht, unter Berücksichtigung der relevanten Literatur Fachkenntnisse und Fachverständnis nachgewiesen werden.


2.
Referat (R)


Durch ein Referat wird die Fähigkeit zu schriftlicher Auseinandersetzung mit einem begrenzten Thema, das im Zusammenhang zur Lehrveranstaltung steht sowie die Fähigkeit zum mündlichen Vortrag nachgewiesen.


3.
Projekt (P)


Ein Projekt soll die experimentelle, schriftliche, zeichnerische oder DV‑gestützte Darstellung eines Entwurfs, eine Präsentation und eine Dokumentation eines studieninhaltsbezogenen Arbeitsvorhabens umfassen. Umfang der Bearbeitung, Gruppengröße und Bearbeitungsfristen legt der Projektleiter fest. Bei der Bearbeitung von Projekten kann eine Präsenzpflicht vorgeschrieben werden, ihr Umfang ist vor Beginn der Bearbeitung vom Hochschullehrer bekanntzugeben.


4.
Praktischer Versuch (V)


Ein praktischer Versuch umfaßt die theoretische Vorbereitung, die Durchführung des Versuchs und die Erstellung eines Protokolls mit kritischer Darstellung der Ergebnisse sowie ggf. ein Kolloquium. Umfang der Problemstellung, Gruppengröße und Bearbeitungsfristen richten sich nach Art und Umfang der betreffenden Lehrveranstaltungen.


5.
Klausur (K)


In einer Klausur sollen fachspezifische Fragestellungen in begrenzter Zeit mit definierten Hilfsmitteln unter Aufsicht bearbeitet werden. Für Klausuren ist eine Bearbeitungszeit von mindestens 90 Minuten bis zu höchstens 240 Minuten einzuräumen.


6.
Mündliche Prüfung (M)


Eine mündliche Prüfung wird in Form einer Einzel- oder Gruppenprüfung mit höchstens drei Kandidaten durchgeführt. Der Prüfungsinhalt bestimmt sich aus dem Inhalt der entsprechenden Lehrveranstaltung. Eine mündliche Prüfung kann entweder vor mehreren Prüfern oder vor einem Prüfer, dann jedoch in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers, abgelegt werden. Sie soll je Kandidat mindestens 15 und höchstens 45 Minuten betragen. Inhalt und Ergebnis einer mündlichen Prüfung werden in einem Protokoll festgehalten. Die erreichte Note ist dem Kandidaten unmittelbar im Anschluß an die mündliche Prüfung mitzuteilen. Die Note ist zu begründen, wenn der Kandidat dies binnen eines Werktages nach ihrer Bekanntgabe beim Prüfer beantragt. Mit Einverständnis des Kandidaten sollen Studenten desselben Studiengangs, die sich aber nicht im laufenden Prüfungsverfahren befinden, nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse zu den mündlichen Prüfungen als Zuhörer zugelassen werden. Dies gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.


7.
Kolloquium (C)


Beim Kolloquium in Form eines Prüfungsgesprächs soll der Kandidat nachweisen, daß er in dem Prüfungsfach Kenntnisse der in der jeweiligen Lehrveranstaltung angesprochenen Themen hat und einzelne begrenzte Probleme analysieren, sowie eventuelle Lösungsmöglichkeiten aufzeigen kann. Ein Kolloquium kann entweder vor mehreren Prüfern oder vor einem Prüfer, dann jedoch in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers, abgelegt werden. Kolloquien finden nach Absprache zwischen Prüfer und Studierenden als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens drei Kandidaten statt. Sie sollen je Fach und Kandidat mindestens 15 und höchstens 45 Minuten betragen. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse in den einzelnen Fächern des Kolloquiums sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen sind den Kandidaten im Anschluß an die Kolloquien bekanntzugeben. Die Note ist zu begründen, wenn der Kandidat dies binnen eines Werktages nach ihrer Bekanntgabe beim Prüfer beantragt. Mit Einverständnis des Kandidaten sollen Studierende desselben Studiengangs, die sich aber nicht im laufenden Prüfungsverfahren befinden, nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse zu den Kolloquien als Zuhörer zugelassen werden. Dies gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.




(4)
Bei den unter Absatz 3 Nr. 1 bis 5 genannten studienbegleitenden Leistungskontrollen kann in Einzelfällen mit Einverständnis des Studierenden zur abschließenden Bewertung eine mündliche Überprüfung vorgenommen werden.

(5)
Umfang und Thema der studienbegleitenden Leistungskontrollen nach Absatz 3 Nr. 1 bis 4 sollen in Absprache zwischen den Prüfern und Kandidaten festgelegt werden. Für die in Absatz 3 Nr. 1 bis 4 genannten studienbegleitenden Leistungskontrollen kann der Kandidat Themen vorschlagen. Dem Vorschlag des Kandidaten soll unter Beachtung des Absatzes 2 entsprochen werden.

(6)
Die in Absatz 3 Nr. 1 bis 4 genannten studienbegleitenden Leistungskontrollen können nach Absprache mit dem Prüfer auch durch eine Gruppe von Kandidaten in Zusammenarbeit erbracht werden, wenn der Beitrag der einzelnen Kandidaten klar erkennbar und abgrenzbar ist.

(7) Studienbegleitende Leistungskontrollen können in den Fächern, in denen sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, einmal wiederholt werden. Die je Prüfungsfach zweite Leistungskontrolle, die zu Beginn des auf die jeweilige Lehrveranstaltung folgende Semester anzubieten ist, kann von den Studenten uneingeschränkt auch als ihre jeweils erste Leistungskontrolle wahrgenommen werden. Die Form der zweiten Leistungskontrolle kann vom Prüfer dann geändert werden, wenn die Form der ersten Leistungkontrolle nur im Rahmen der laufenden Lehrveranstaltung zu erbringen war und eine solche Lehrveranstaltung zum zweiten Prüfungstermin nicht angeboten wird. 
Eine zweite Wiederholungsmöglichkeit ist vom Kandidaten beim Prüfungsausschuß zu beantragen. Der Prüfungsausschuß kann hierzu Auflagen erteilen und hat den Kandidaten auf die rechtlichen Konsequenzen einer zweiten nicht bestandenen Wiederholung hinzuweisen. Bei der zweiten Wiederholung wird die Prüfungsleistung von dem Prüfer und einem vom Prüfungsausschuß zu bestellenden fachlich kompetenten Korreferenten bewertet. 

(8)
Sofern mehrere Leistungskontrollformen für die Erbringung eines Leistungsnachweises möglich sind, muß die Festlegung der Leistungskontrollform vom Prüfer jeweils bei Beginn der Lehrveranstaltung getroffen werden.

(9)
Die Teilnahme an einer studienbegleitenden Leistungskontrolle ist nur nach vorhergehender schriftlicher Anmeldung zu den vom Prüfungsamt angesetzten Meldeterminen möglich.

§
8

Bewertung 


(1)

Benotete Prüfungsleistungen werden mit folgenden Noten bewertet:



1

=
sehr gut 





eine hervorragende Leistung



2

=
gut







eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 













liegt



3

=
befriedigend




eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht



4

=
ausreichend




eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt

5

=
nicht ausreichend


eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 












mehr genügt.



Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffern um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7 und 4,3 und 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Die Prüfer sind bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen nicht an Weisungen gebunden. Bei studienbegleitenden Leistungskontrollen gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 muß die Bewertung der Prüfungsleistung auf schriftlichen Antrag, der innerhalb einer Woche nach Rückgabe beim Prüfungsausschuß zu stellen ist, begründet werden.

(2)
Ein Leistungsnachweis ist erbracht, wenn jede der ihm zugeordneten Leistungskontrollen mit mindestens „ausreichend (4,0)“ bewertet wurde. Werden mehrere Leistungskontrollen zu einem Leistungsnachweis zusammengefaßt, so errechnet sich die Gesamtnote durch Gewichtung der Einzelnoten mit den im Anhang 1 angegebenen Schlüsselzahlen (SZ).


(3)
Gesamtnoten werden bis auf eine Stelle hinter dem Komma ohne Aufrundung errechnet. Sie werden mit einer Stelle hinter dem Komma der Notenbildung für Diplomvorprüfung und Diplomprüfung zugrunde gelegt.

(4)
Noten von Prüfungsleistungen werden in den Zeugnissen verbal und numerisch ausgewiesen:




1

bis

1,5

=
sehr gut




1,6

bis

2,5

=
gut




2,6

bis

3,5

=
befriedigend




3,6

bis

4,0

=
ausreichend


In den Fällen nach § 7 Abs. 1 Satz 3 erfolgt nur die Bestätigung „mit Erfolg teilgenommen“.

(5) 
Studienbegleitende Leistungskontrollen im Grundstudium sowie die Diplomvorprüfung werden benotet; es sei denn, der Studierende stellt vor der zu erfolgenden Beurteilung einen schriftlichen Antrag auf ein nicht benotetes Zeugnis.


§
9

Täuschung, Verstoß, Rücktritt, Versäumnis

(1)
Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet, wenn der Kandidat nach erfolgter Anmeldung zu einem Prüfungstermin ohne Nachweis triftiger Gründe nicht erscheint und sich zu einem vom Immatrikulations- und Prüfungsamt festgesetzten Zeitpunkt nicht wieder abgemeldet hat oder wenn er nach Beginn der Prüfung dieselbe ohne triftige Gründe abbricht oder wenn er eine Arbeit nicht fristgerecht abliefert.

(2)
Will der Kandidat einen triftigen Grund für das Versäumnis oder für den Rücktritt geltend machen, so muß dieser Grund dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses binnen drei Werktagen nach dem Prüfungstermin schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Werden die Gründe anerkannt, so wird der versäumte Termin nicht als Prüfungsteilnahme gewertet. Bereits vorliegende Teilergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3)
Versucht der Kandidat das Ergebnis seiner oder anderer Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, werden die betroffenen Prüfungsleistungen mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet.

(4)
Stört ein Kandidat die Prüfung vorsätzlich, so kann er vom Prüfer oder vom Aufsichtführenden von der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet.

(5)
Versucht ein Zuhörer bei der mündlichen Prüfung diese zu beeinflussen oder zu stören, so ist die Prüfung zu unterbrechen oder abzubrechen. Der Prüfer kann die Prüfung unter Ausschluß der Öffentlichkeit fortsetzen. 

(6)
In den Fällen der Absätze 3 bis 5 fertigt der Prüfer unmittelbar im Anschluß an den Vorfall ein formloses schriftliches Protokoll an und leitet es unverzüglich an den Prüfungsausschuß weiter.

(7)
Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich bekanntzugeben und zu begründen. Dem Kandidaten ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(8)
Alle Prüfungen, die wegen Täuschung, Verstoß, Rücktritt oder Versäumnis mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet wurden, gelten als Prüfungsleistung im Rahmen der beschränkten Wiederholungsmöglichkeit.




§
10


Bescheide, Zeugnisse, Rechtsbehelf

(1)
Über die bestandene Diplomvorprüfung und die bestandene Diplomprüfung wird ein Zeugnis (Anhang 5) ausgestellt, das die Fachnoten und die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder seinem Vertreter zu unterzeichnen. Der Prüfungsausschuß für den Studiengang Transportwesen/Logistik stellt das endgültige Bestehen der Diplomvorprüfung und der Diplomprüfung fest. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem der Prüfungsausschuß das Bestehen der Prüfung festgestellt hat.

(2)
Ist die Prüfung nicht bestanden, erteilt der Prüfungsausschuß dem Kandidaten einen schriftlichen Bescheid. Auf Umfang und Termin möglicher Wiederholungen ist dabei hinzuweisen.

(3)
Hat der Kandidat die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden oder die Möglichkeiten des § 7 Abs. 7 zur Erbringung der studienbegleitenden Leistungskontrollen erfolglos ausgeschöpft, wird er exmatrikuliert. Ihm wird eine Bescheinigung über seine Studien- und Prüfungsleistungen ausgestellt (Anhang 5).

(4)
Werden Prüfungsentscheidungen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs angefochten, entscheidet, soweit der Prüfungsausschuß diesem nicht abhilft, der Widerspruchsausschuß der Hochschule Bremerhaven. Der Widerspruch ist dem Widerspruchsausschuß durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich zuzuleiten.

(5)
Der Widerspruchsausschuß der Hochschule Bremerhaven wird vom Akademischen Senat der Hochschule Bremerhaven berufen. Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses dürfen keinem Prüfungsausschuß angehören.

(6)
Der Widerspruchsausschuß entscheidet nach Anhörung des Prüfungsausschusses. Der Studierende kann einen Hochschullehrer als Gutachter für das Widerspruchsverfahren benennen. Der Widerspruchsausschuß entscheidet unverzüglich über den Widerspruch.

§
11


Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1)
Einschlägige Studienzeiten an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen werden auf die an der Hochschule Bremerhaven vorgeschriebenen Studienzeiten und Studienleistungen angerechnet.

(2)
Studienzeiten in anderen Fachrichtungen und Studiengängen an Hochschulen sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden angerechnet, soweit ein fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Soweit die Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hochschulen nicht durch eine Äquivalenzvereinbarung bestimmt ist, soll die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.

(3)
Diplomvorprüfungen in der gleichen Fachrichtung an anderen Fachhochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden anerkannt, wenn ihnen ein mindestens dreisemestriges Grundstudium zugrunde liegt. Diplomvorprüfungen in anderen Fachrichtungen werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Anstelle der vorgeschriebenen Leistungen für die Diplomvorprüfungen können in begründeten Ausnahmefällen andere Prüfungsleistungen angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4)
Nicht an Hochschulen absolvierte Studienzeiten sowie dabei erworbene Leistungsnachweise können, soweit sie gleichwertig sind, auf die Studienzeit sowie als Studien- oder Prüfungsleistungen angerechnet werden, wenn die Leistungsanforderungen unter Mitwirkung eines Kultusministeriums festgelegt worden sind. Das gleiche gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die durch erfolgreiche Teilnahme an einer staatlich anerkannten Fernstudieneinheit nachgewiesen worden sind.

(5)
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuß nach Anhörung eines Fachvertreters.


Teil 2

Diplomvorprüfung

§
12


Art und Verfahren der Diplomvorprüfung

(1)
Die Diplomvorprüfung ist eine studienbegleitende Prüfung.

(2)
Der Kandidat muß sich innerhalb einer vom Prüfungsausschuß zu bestimmenden und durch Aushang bekanntzumachenden Frist zum Ende des dritten Studiensemesters zur Feststellung des Bestehens der Diplomvorprüfung und zur Zulassung zum Praxissemester bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses melden. Der Meldung sind beizufügen:


1.
der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung,


2.
sämtliche nach Anhang 1, Seite 1 erforderlichen Leistungsnachweise 


3.
die Bescheinigungen über die erfolgreiche Ableistung der praktischen Ausbildung sowie


4.
die verbindliche Wahl des Studienschwerpunktes gemäß § 3 Absatz 3, 


sofern sie dem Prüfungsamt nicht bereits vorliegen.

(3)
Überschreitet ein Kandidat die Frist für die Meldung zur Diplomvorprüfung, wird er vom Prüfungsausschuß aufgefordert, an einer besonderen Studienberatung teilzunehmen. Der Prüfungsausschuß kann daraufhin Auflagen erteilen.

§
13


Bestehen der Diplomvorprüfung

(1)
Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn die im Anhang 1, Seite 1 genannten Leistungsnachweise vorgelegt werden. Über die bestandene Diplomvorprüfung wird ein Zeugnis gemäß Anhang 5 dieser Prüfungsordnung ausgestellt.

(2)
Die Gesamtnote der Diplomvorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung des § 8 Absatz 5 aus der Summe der Noten der Pflichtfächer im Grundstudium, gewichtet nach dem im Anhang angegebenen Schlüsselzahlen (SZ).

(3)
Die Diplomvorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die in § 7 Abs. 7 gebotenen Möglichkeiten erfolglos wahrgenommen wurden.

Teil 3

Diplomprüfung

§ 14

Art und Verfahren der Diplomprüfung

Die Diplomprüfung umfaßt

1.
die studienbegleitenden Prüfungen des Hauptstudiums (Anhang 1)

2.
die Leistungsnachweise für vier Wahlpflichtfächer (Anhang 1)

3.
das erfolgreich absolvierte Praxissemester nach der Praxissemesterordnung (Anhang 2)

4.
die Diplomarbeit nach § 20,

5.
die mündliche Abschlußprüfung nach § 21




§ 15

Zulassung zum Hauptstudium

(1)
Das Bestehen der Diplomvorprüfung ist die Voraussetzung für die Zulassung zum Hauptstudium.

(2) Fehlen bei der Meldung zur Feststellung des Bestehens der Diplomvorprüfung bis zu drei Leistungsnachweise, ist die Teilnahme an studienbegleitenden Leistungskontrollen bis zum Ende des ersten Semesters des Hauptstudiums sowie die dazugehörenden Wiederholungsprüfungen zu gestatten.


(3)

Für Studierende, die mit dem Wintersemester 1999/2000 ihr Studium aufnehmen, gilt ausschließlich Absatz 1.
§ 16

Zulassung zum Praxissemester

(1)
Das Praxissemester findet im Regelfalle nach dem ersten Semester des Hauptstudiums statt. Das Nähere über die Ausgestaltung des Praxissemesters ist in der Praxissemesterordnung (Anhang 2) geregelt.


(2)
Die Zulassung zum Praxissemester wird mit Bestehen der Diplomvorprüfung erteilt.


(3)
Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Die Entscheidung ist dem Studierenden schriftlich bekanntzugeben.

§ 17

Zulassung zur Diplomarbeit

(1)
Der Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit ist schriftlich,spätestens bis zum Beginn der Veranstaltungszeit des achten Studiensemesters an den Prüfungsausschuß zu richten, unbeschadet des § 63 Satz 2 des Bremischen Hochschulgesetzes.

(2)
Dem Antrag sind beizufügen, soweit sie dem Prüfungsausschuß nicht bereits vorliegen:

1.
Nachweis über die bestandene Diplomvorprüfung

2.
Nachweis über das erfolgreich absolvierte Praxissemester

3.
die für das Hauptstudium erforderlichen Leistungsnachweise (Anhang 1)

4.
die Leistungsnachweise für vier Wahlpflichtfächer (Anhang 1)

5.
eine mit dem Referenten und dem Korreferenten abgestimmte Erklärung nach § 20 Abs. 2 über das Thema der Diplomarbeit und die Bearbeitungsweise (Einzel- oder Gruppenarbeit)

(3)
Überschreitet der Kandidat die in Absatz 1 genannte Meldefrist, erteilt der Prüfungsausschuß ihm Auflagen.


(4)
Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Die Entscheidung ist den Betroffenen schriftlich bekanntzugeben.

(5)
Die Zulassung wird versagt, wenn die Unterlagen nach Absatz 2 unvollständig eingereicht wurden.





§ 18

Zulassung zur mündlichen Abschlußprüfung

Zur mündlichen Abschlußprüfung wird zugelassen, wer

1.
für das zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung vorausgehende Semester an der Hochschule Bremerhaven im Studiengang Transportwesen/Logistik immatrikuliert war,

2.
die für das Hauptstudium erforderlichen Leistungsnachweise (Anhang 1) erbracht hat,

3.
die Leistungsnachweise für vier Wahlpflichtfächer (Anhang 1) erbracht hat,

4.
erfolgreich am Praxissemester teilgenommen hat und

5.
die mit mindestens „ausreichend (4,0)“ bewertete Diplomarbeit vorlegt.

§ 19

Prüfer für die mündliche Abschlußprüfung

(1)
Prüfer sind der Referent und der Korreferent der Diplomarbeit. Die Prüfer werden nach Maßgabe der Bestimmungen des § 62 Abs. 3 des Bremischen Hochschulgesetzes vom Prüfungsausschuß bestellt.

(2)
Wird die unparteiische Amtsausübung eines Prüfers bezweifelt, muß der Kandidat dies schriftlich begründen. Der Prüfungsausschuß entscheidet abschließend.

(3)
Prüfer sind bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen nicht an Weisungen gebunden.

§
20

Diplomarbeit

(1)
Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat innerhalb einer vorgegebenen Frist in der Lage ist, ein Problem seiner Studienrichtung selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu erarbeiten und dabei in fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen. Die Diplomarbeit kann einen praktischen und muß einen schriftlichen Teil enthalten. Die Diplomarbeit kann auch als Arbeit einer Gruppe von höchstens drei Kandidaten angefertigt werden. Bei einer Gruppenarbeit muß der Beitrag eines jeden Kandidaten klar erkennbar, abgrenzbar und individuell bewertbar sein.

(2)
Das Thema der Diplomarbeit kann von jedem Lehrenden gemäß § 62 Abs. 3 Bremisches Hochschulgesetz gestellt werden. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen. Soll die Diplomarbeit als Gruppenarbeit angefertigt werden, steht das Recht, Vorschläge für das Thema zu machen, der Gruppe gemeinsam zu. Den Vorschlägen des Kandidaten oder der Gruppe ist nach Möglichkeit zu entsprechen. Thema und Arbeitsaufwand einer Gruppenarbeit müssen über die Anforderungen, die an eine Einzelarbeit gestellt werden, wesentlich hinausgehen. 


(3)
Der Prüfungsausschuß genehmigt das Thema, wenn die Voraussetzungen zur Zulassung zur Diplomarbeit nach § 17 gegeben sind. Das Thema wird dem Kandidaten oder der Gruppe über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zugestellt. Der Zustellungszeitpunkt ist aktenkundig zu machen.

(4)
Bei Genehmigung des Themas bestellt der Prüfungsausschuß als Prüfer denjenigen, der das Thema gestellt hat, als Referenten und einen Korreferenten. Wenigstens einer der Prüfer muß Professor des Studiengangs Transportwesen/Logistik sein. Die Diplomarbeit wird vom Referenten betreut. Wird die Arbeit als Gruppenarbeit angefertigt, kann auf Vorschlag eines der Prüfer oder der Gruppe ein weiterer Prüfer, der die Voraussetzungen nach § 62  Abs. 3 Bremischen Hochschulgesetzes erfüllt, bestellt werden.




(5)
Die Diplomarbeit ist dem Prüfungsausschuß innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung des Themas vorzulegen. Bei einer Gruppenarbeit kann auf schriftlich begründeten Antrag hin eine Frist von vier Monaten festgesetzt werden. Die Frist ist gewahrt, wenn die Arbeit mit dem Poststempel des letzten Tages der Frist übersandt wird. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Auf einen spätestens drei Wochen vor Ablauf der Frist gestellten schriftlichen Antrag des Kandidaten oder der Gruppe hin kann der Prüfungsausschuß bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Bearbeitungsdauer um höchstens zwei Monate verlängern. Dem Antrag ist eine Stellungnahme des Referenten beizufügen. Wird eine Diplomarbeit ohne triftigen Grund nicht fristgemäß abgeliefert, wird für sie die Note „nicht ausreichend (5,0)“ erteilt. Wird der triftige Grund nicht unverzüglich schriftlich glaubhaft gemacht, ist gemäß § 9 Abs. 1 zu verfahren. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Hälfte der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.


(6)
Die Diplomarbeit ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu verfassen. Bei Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit, bei einer Gruppenarbeit die von ihm zu verantwortenden Teile der Arbeit, ohne fremde Hilfe selbständig verfaßt und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wörtlich oder dem Sinne nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu machen. Die Diplomarbeit ist in  vier maschinengeschriebenen und gebundenen Exemplaren, zwei für die Prüfer zur Korrektur und zum Verbleib und zwei für das Prüfungsamt bzw. für die Bibliothek abzuliefern. Der praktische Teil einer Diplomarbeit ist der Hochschule bis zum Abschluß der Prüfung zur Verfügung zu stellen. Er verbleibt bei der Hochschule, sofern diese Material und Geräte dafür bereitgestellt hat.


(7)
Die Diplomarbeit wird von den Prüfern nach Absatz 4 vor der mündlichen Abschlußprüfung getrennt bewertet. Die Prüfer sind bei der Beurteilung der Diplomarbeit nicht an Weisungen gebunden. Die Note der Diplomarbeit oder des von dem einzelnen Kandidaten zu verantwortenden Teiles der Gruppenarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen der Prüfer. Bewertet einer der Prüfer die Arbeit mit „nicht ausreichend (5,0)“ wird ein vom Prüfungsausschuß zu bestellender weiterer Prüfer hinzugezogen. Bewertet der weitere Prüfer die Arbeit mit „nicht ausreichend (5,0)“, so ist die Arbeit insgesamt mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet. Andernfalls ergibt sich die Note für die Diplomarbeit oder für den von dem einzelnen Kandidaten zu verantwortenden Teil der Gruppenarbeit aus dem Durchschnitt der Bewertungen aller Prüfer.


§ 21

Mündliche Abschlußprüfung

(1)
Die mündliche Abschlußprüfung sollte binnen 3 Monaten nach Abgabe der Diplomarbeit stattfinden.

(2)
In der mündlichen Abschlußprüfung müssen die Kandidaten in einer Auseinandersetzung über den Themenbereich der Diplomarbeit nachweisen, daß sie in der Lage sind, fachübergreifende und problembezogene Fragestellungen selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu vertreten.

(3)
Die mündliche Abschlußprüfung wird gemeinsam von den Prüfern der Diplomarbeit als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung durchgeführt. Die Dauer der mündlichen Abschlußprüfung beträgt in der Regel je Student 45 Minuten. Über die mündliche Abschlußprüfung wird eine Niederschrift gefertigt.

(4)
Die mündliche Abschlußprüfung ist grundsätzlich hochschulöffentlich.

(5)
Auf Antrag eines Kandidaten ist die Öffentlichkeit auszuschließen oder zahlenmäßig zu begrenzen. Wenn die ordnungsgemäße Durchführung der mündlichen Abschlußprüfung gestört oder gefährdet ist, können die Prüfer die Öffentlichkeit ausschließen oder zahlenmäßig begrenzen. Der Ausschluß und die zahlenmäßige Begrenzung der Öffentlichkeit sind in der Niederschrift zu vermerken und zu begründen. Wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, können die Kandidaten verlangen, daß ein von ihnen benanntes Mitglied der Hochschule als Beobachter unverzüglich hinzugezogen wird.

(6)
Die mündliche Abschlußprüfung wird von den Prüfern getrennt bewertet. Die Note der mündlichen Abschlußprüfung ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen. 




§ 22

Bewertung der Diplom-Prüfung

(1)
Die Gesamtnote der Diplomprüfung ergibt sich wie folgt:


Summe der Noten der Pflichtfächer des Hauptstudiums plus Summe der Noten der vier Wahlpflichtfächer, gewichtet nach den im Anhang angegebenen Schlüsselzahlen (SZ), entspricht 70 %,


Note der Diplomarbeit entspricht 20 %,


Note der mündlichen Abschlußprüfung entspricht 10 %.


Die Noten von Wahlfächern bleiben bei der Bildung der Gesamtnote der Diplomprüfung unberücksichtigt.

(2)
Die Note der Diplomarbeit und die der mündlichen Abschlußprüfung müssen jeweils mindestens „ausreichend (4,0)“ sein.


(3)
Zu den Prüfungsakten sind zu nehmen:


1.
die Leistungsnachweise der Diplomvorprüfung, 


2.
die Leistungsnachweise des Hauptstudiums und der vier Wahlpflichtfächer,


3.
die Beurteilung der Diplomarbeit,


4.
die Beurteilung der mündlichen Abschlußprüfung und 


5.
die zusätzlich erworbenen Leistungsnachweise der Wahlfächer mit Noten. 




(Die Wahlfächer mit Noten werden auf Antrag des Studierenden in 
das Zeugnis über die Diplom




prüfung aufgenommen.)

§ 23

Wiederholbarkeit der Diplomarbeit und der mündlichen Abschlußprüfung

(1)
Die mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertete Diplomarbeit kann einmal wiederholt werden. Hierfür ist bis zum Ablauf des Folgesemesters vom Studenten ein neues Thema zu beantragen. § 20 Abs. 2 gilt entsprechend. Wird die gegebene Frist nicht eingehalten, erteilt der Prüfungsausschuß Auflagen.

(2)
Die mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertete mündliche Abschlußprüfung nach § 21 Abs. 2 kann einmal wiederholt werden.

§ 24

Bestehen der Diplomprüfung

Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle ihr zugeordneten Noten nach § 14 mindestens mit „ausreichend (4,0)“ bewertet wurden. Über die bestandene Diplomprüfung wird ein Zeugnis nach Anhang 5 ausgestellt.




Teil 4

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 25

Übergangs- und Schlußbestimmungen

(1)
Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für Studierende, die ihr Studium im Studiengang Transportwesen/Logistik an der Hochschule Bremerhaven im Wintersemester 1995/96 aufnehmen.

(2)
Für Studierende, die ihr Studium an der Hochschule Bremerhaven im Wintersemester 1994/95 aufgenommen haben, gelten folgende Regelungen:

1.
Für den Studiengang Transportwesen gemäß der dafür geltenden Prüfungsordnung werden angeboten:




im Wintersemester

1995/96
die Lehrveranstaltungen der

3.

5.

Semester




im Sommersemester

1996

die Lehrveranstaltungen der


4.

6.
Semester




im Wintersemester

1996/97
die Lehrveranstaltungen des



5.

Semesters




im Sommersemester

1997

die Lehrveranstaltungen des




6.
Semesters


Danach erfolgen keine Veranstaltungsangebote des Studiengangs Transportwesen mehr.

2.
Die Prüfungsleistungen zu den unter Ziffer 1 genannten Lehrveranstaltungen werden gegebenenfalls maximal viermal angeboten, und zwar innerhalb eines Zeitraumes, der vom Ende des jeweils betreffenden Veranstaltungssemesters bis in den Beginn der Veranstaltungszeit des übernächsten Semesters reicht.


Danach können keine Prüfungsleistungen im Studiengang Transportwesen mehr erbracht werden.

3.
Alle Studierende, die mit Beginn des Sommersemesters 1996 ihr viertes oder höheres Studiensemester beginnen, können an den Lehrveranstaltungen und den zu erbringenden Prüfungsleistungen des Hauptstudiums teilnehmen. Die Bestimmungen des § 13 Abs. 2 der geltenden Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen sind insoweit außer Kraft gesetzt.

4.
Für alle Studierende, die bis zum 31.August 1998 ihre Diplomvorprüfung im Studiengang Transportwesen nicht bestanden haben, gilt die Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik.

(3)
Die Übergangsbestimmungen treten am 1. September 1998 außer Kraft.

§ 26

Inkrafttreten


Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 1995 in Kraft.


Version 990603 tritt in Kraft am .............................

Bremen, den 25. April 1996

Der Senator für 

Bildung, Wissenschaft, 

Kunst und Sport
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